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Eine Reihe neuer Änderungen, die den Anwendungsbereich des
Föderationsgesetzes der Russischen Föderation aus dem Jahr 2012 „Über
Änderungen bestimmter Rechtsakte der Russischen Föderation in Bezug auf die
Regelung der Tätigkeit nichtkommerzieller Organisationen, die die Funktionen
eines ausländischen Agenten ausüben“, allgemein bekannt als Gesetz „Über
ausländische Agenten“ (siehe IRIS Extra 2020), weiter ausweiten, wurde am 23.
Dezember von der Staatsduma verabschiedet und am 30. Dezember 2020 vom
Präsidenten unterzeichnet. Diese Änderungen traten noch am selben Tag in Kraft.

Es erlaubt nun, diese Bezeichnung auf normale Bürger sowie auf gesellschaftliche
Vereinigungen (Bewegungen), die keine Registrierung als juristische Person
benötigen, anzuwenden, die sich in Russland (im weitesten Sinne) politisch
engagieren und die materielle und/oder finanzielle Mittel erhalten oder zu
erhalten beabsichtigen, die aus anderen Ländern stammen. Von nun an fallen sie
unter die Regelung des Gesetzes „Über ausländische Agenten“, einschließlich
seiner Anforderungen in Bezug auf die Gründung einer juristischen Person und die
regelmäßige Berichterstattung über ihre Tätigkeit.

Solche Vereinigungen sind vom Justizministerium in das Register der nicht
registrierten nichtkommerziellen Organisationen, die die Funktionen eines
ausländischen Agenten ausüben, aufzunehmen, während Bürger in das
Verzeichnis der Bürger, die diese Funktionen ausüben, einzutragen sind. Zu den
Ausnahmen von der Registrierung von Bürgern als ausländische Agenten gehören
ausländische Diplomaten und „ausländische Journalisten, die in der Russischen
Föderation akkreditiert sind, einschließlich derer, die in Übereinstimmung mit der
Gesetzgebung der Russischen Föderation über die Massenmedien bereits als
ausländische Medien anerkannt sind, die die Funktionen eines ausländischen
Agenten ausüben.“

Insbesondere die Änderungen von Artikel 4 („Unzulässigkeit des Missbrauchs der
Medienfreiheit“) des Gesetzes zur Regulierung der Massenmedien von 1991
führen eine Regelung ein, die die Verbreitung von Informationen über solche
Vereinigungen und Bürger sowie deren Materialien ohne entsprechende
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Kennzeichnung in den Massenmedien und im Internet verbietet.

Art. 330 Abs. 1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation über die
arglistige Umgehung der Vorlage notwendiger Papiere zur Registrierung als
„ausländischer Agent“ wurde am 23. Dezember 2020 durch ein separates
Föderationsgesetz geändert, um den vorgenommenen Änderungen Rechnung zu
tragen und die Höchststrafe für diese Straftat von zwei auf fünf Jahre
Freiheitsentzug zu erhöhen. Diese Änderung tritt am 1. März 2021 in Kraft.

Darüber hinaus hat die Staatsduma am 25. Dezember 2020 in erster Lesung
mehrere Ergänzungen zum Gesetzbuch der Russischen Föderation über
Ordnungswidrigkeiten verabschiedet, die für Verstöße gegen die festgelegten
Verfahren Geldbußen von durchschnittlich bis zu RUB 50.000 (ca. EUR 550) für
Bürger und bis zu RUB 500.000 für Vereinigungen mit oder ohne Beschlagnahme
der verwendeten Sachgegenstände vorsehen.

Kurz vor seinem Inkrafttreten veröffentlichte das Justizministerium (JM) der
Russischen Föderation am 28. Dezember 2020 eine Pressemitteilung, in der es
fünf neue Einträge in das „Register ausländischer Massenmedien, die die
Funktionen eines ausländischen Agenten ausüben“ bekannt gab, und es
veröffentlichte auch deren Namen auf seiner offiziellen Website. Es handelt sich
durchweg um russische Staatsbürger, darunter zwei Journalisten von Radio
Liberty und der Redakteur von Pskovskaya guberniya online (Псковская
губерния online), einer Webressource aus der Stadt Pskov. Ihre Tätigkeit wird
nun durch das Gesetz „Über ausländische Agenten“ geregelt (siehe IRIS Extra
2020).

Zuvor nahm das JM am 21. Dezember 2020 die tschechische Nachrichtenagentur
Medium-Orient, die Nachrichten aus dem Kaukasus bringt und vom Open Society
Institute finanziert wird, in das Register auf.

Föderationsgesetz „Über die Änderung einiger Rechtsakte der Russischen
Föderation zur Festlegung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung von
Bedrohungen der nationalen Sicherheit“

О внесении изменения в статью 330-1 Уголовного кодекса Российской
Федерации

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300043?index=0&rang
eSize=1

Föderationsgesetz „Über Änderungen des Art. 330 Abs. 1 des Strafgesetzbuches
der Russischen Föderation“
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Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/

Register der ausländischen Massenmedien, die die Funktionen eines
ausländischen Agenten ausüben, in der Fassung vom 28. Dezember 2020

Пресс-релизы Министерства юстиции от 21 декабря 2020 года

Pressemitteilungen des Justizministeriums vom 21. Dezember 2020

Пресс-релизы Министерства юстиции от 28 декабря 2020 года

https://minjust.gov.ru/ru/events/48291/

Pressemitteilungen des Justizministeriums vom 28. Dezember 2020
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